
Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 2 – besondere Vorkehrungen aufgrund des Coronavirus. 

Diese Einladung bitte an die Gemeindeversammlung mitnehmen.
Sie gilt als Stimmrechtsausweis für den Adressaten bzw. die Adressatin.
Missbräuchliche Verwendung ist strafbar.

Die detaillierten Erläuterungen zu den Traktanden können kostenlos abonniert oder am Schalter der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
Sämtliche Unterlagen finden Sie unter www.arlesheim.ch/Politik/Gemeindeversammlung/Einladungen.

Einladung zur Gemeindeversammlung

Donnerstag, 25. November 2021, 19.30 Uhr
Sporthalle Hagenbuchen

Traktanden

1 – Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22.09.2021

2 – Budget 2022

3 – Finanzplan 2022 – 2029

4 – Mutation Parzellen Nrn. 2658 / 2954 (Schneckenbündten) 

5 – Teilrevision Gemeindeordnung: Einführung des Initiativrechts

6 – Diverses

Arlesheim, 26. Oktober 2021

Der Gemeindepräsident Die Leiterin Gemeindeverwaltung
Markus Eigenmann Katrin Bartels



Besondere Vorkehrungen aufgrund des Coronavirus 

Die Gemeindeversammlung kann nur unter strenger Einhaltung der vom Bund verordneten Hygiene- und Schutzmassnahmen 
durchgeführt werden. Wir bitten Sie, diese einzuhalten: 

Bitte beachten Sie die Anweisungen auf den Plakaten vor dem Versammlungsraum und folgen Sie den Wegweisern / Pfeilen.

Im Gebäude gilt eine allgemeine Maskentragpflicht.

Benützen Sie die bereitgestellten Desinfektionsmittel und ggf. Schutzmasken.

Folgen Sie den Anweisungen der PlatzanweiserInnen. Die Stühle dürfen nicht verschoben werden (Mindestabstand von 1,5 m 
ausser für im gleichen Haushalt Lebende). Bleiben Sie auf Ihren Stühlen sitzen. 

Hinweis 

Es steht keine Garderobe zur Verfügung.



Traktandum 1

Antrag des Gemeinderats 

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22. September 2021 wird genehmigt. 

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 22.09.2021

Traktandum 2

Antrag des Gemeinderats 

Das Budget 2022 der Einwohnergemeinde Arlesheim wird genehmigt.

Festsetzung der Gemeindesteuersätze
a) Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Personen (§ 19 StG):

Steuerfuss: 48 % der Staatssteuer

b)  Ertrags- und Kapitalsteuer juristischer Personen (§§ 58 Abs. 2 und 62 Abs. 1 StG):
Ertragssteuer, Steuersatz: 4 % des Reinertrages (wie bisher)
Kapitalsteuer, Steuersatz: 0,55 ‰ des Kapitals (wie bisher).

Budget 2022

Traktandum 3

Antrag des Gemeinderats 

Der Finanzplan 2022 – 2029 wird zur Kenntnis genommen.

Finanzplan 2022 – 2029

Traktandum 5

Antrag des Gemeinderats 

Der Teilrevision der Gemeindeordnung betreffend die Aufnahme von § 5a und der Änderung der Kapitel-
überschrift B wird zugestimmt.

Teilrevision Gemeindeordnung: Einführung des Initiativrechts

Traktandum 4

Antrag des Gemeinderats 

Die Mutation «Parzellen Nrn. 2658 / 2954» zum Zonenplan Siedlung und deren Entlassung aus 
den Quartierplan-Vorschriften Schneckenbündten werden gemäss Vorlage genehmigt. 

Mutation Parzellen Nrn. 2658 / 2954 (Schneckenbündten)

Traktandum 6Diverses



Diese Einladung bitte an die Gemeindeversammlung mitnehmen.
Sie gilt als Stimmrechtsausweis für den Adressaten bzw. die Adressatin.
Missbräuchliche Verwendung ist strafbar.

Anrede
Vorname Name
Strasse Nr.
Postfach
PLZ/Ort


